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Präambel

„Trotz vielfältiger Polarisierung und Polemik riss auch in den siebziger Jahren das Ge-
spräch über die Grundlagen und Zielsetzungen politischer Bildung zwischen den Fachleu-
ten nicht ab. Von den vielen Tagungen auf Bundes- und Länderebene erlangte die der Ba-
den-Württembergischen Landeszentrale für politische Bildung im schwäbischen Beutels-
bach 1976 eine besondere Bedeutung.

Hans-Georg Wehling hielt dort die Gemeinsamkeiten der streitenden Autoren in drei Punk-
ten fest. Sie wurden als "Beutelsbacher Konsens" für das weitere Gespräch wirksam. Kurz 
gefasst lauteten die drei Elemente dieses Konsenses: Überwältigungsverbot (keine Indok-
trination);  Beachtung kontroverser Positionen in Wissenschaft und Politik im Unterricht; 
Befähigung der Schüler, in politischen Situationen ihre eigenen Interessen zu analysieren. 
Minimalkonsens hieß – was allen Beteiligten klar war –  dass Dissens in Wissenschaft und 
Politik und also auch in politischer Bildung selbstverständlich ist. Es ging daher nicht um 
einen Konsens zwischen den konkurrierenden Konzepten politischer Bildung, sondern um 
Regeln für die pädagogische Praxis, die unter einem öffentlichen Auftrag steht. In diesem 
Sinne wurde das, was als Minimalkonsens formuliert war, von den am Gespräch Beteilig-
ten in der Folge akzeptiert. Der Theorienstreit verlor damit an Bedeutung für praktizierte 
politische Bildung,  insoweit  diese die  pragmatisch formulierten Regeln  des Konsenses 
achtete.“

(Bernhard Sutor: Politische Bildung im Streit um die "intellektuelle Gründung" der Bundesrepublik Deutsch-
land, Externer Link: Aus Politik und Zeitgeschichte: Politische Bildung (B 45/2002)

Der Beutelsbacher Konsens
I. Überwältigungsverbot.

Es ist nicht erlaubt, den Schüler – mit welchen Mitteln auch immer – im Sinne erwünschter 
Meinungen zu überrumpeln und damit an der „Gewinnung eines selbständigen Urteils“ zu 
hindern. Hier genau verläuft nämlich die Grenze zwischen Politischer Bildung und Indoktri-
nation. Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle des Lehrers in einer demokrati-
schen Gesellschaft und der – rundum akzeptierten – Zielvorstellung von der Mündigkeit 
des Schülers.

2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontro-
vers erscheinen.

Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs engste verknüpft, denn wenn unterschiedli-
che Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen un-
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erörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten. Zu fragen ist, ob der Lehrer  
nicht sogar eine Korrekturfunktion haben sollte, d. h. ob er nicht solche Standpunkte und 
Alternativen besonders herausarbeiten muss, die den Schülern (und anderen Teilnehmern 
politischer Bildungsveranstaltungen) von ihrer jeweiligen politischen und sozialen Herkunft 
her fremd sind.

Bei der Konstatierung dieses zweiten Grundprinzips wird deutlich, warum der persönliche 
Standpunkt des Lehrers,  seine wissenschaftstheoretische Herkunft  und seine politische 
Meinung verhältnismäßig uninteressant werden. Um ein bereits genanntes Beispiel erneut 
aufzugreifen: Sein Demokratieverständnis stellt kein Problem dar, denn auch dem entge-
genstehende andere Ansichten kommen ja zum Zuge.

3. Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine 
eigene Interessenlage zu analysieren,

sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne sei-
ner Interessen zu beeinflussen. Eine solche Zielsetzung schließt in sehr starkem Maße die 
Betonung operationaler Fähigkeiten ein, was eine logische Konsequenz aus den beiden 
vorgenannten Prinzipien ist.  Der in diesem Zusammenhang gelegentlich – etwa gegen 
Herman Giesecke und Rolf Schmiederer – erhobene Vorwurf einer „Rückkehr zur Formali-
tät“, um die eigenen Inhalte nicht korrigieren zu müssen, trifft insofern nicht, als es hier 
nicht um die Suche nach einem Maximal-, sondern nach einem Minimalkonsens geht.

Quelle: Hans-Georg Wehling (1977): Konsens à la Beutelsbach? Nachlese zu einem Ex-
pertengespräch. In: Siegfried Schiele / Herbert Schneider (Hrsg.): Das Konsensproblem in  
der politischen Bildung. Stuttgart, S. 173 - 184, hier S. 179f.
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